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Eintheilung des Porto der Paqueter nach dem Gewicht .
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Nota . t . Jedem Paſſagier werden an Bagage 40 bis 55

Pf , ſchwer unentgeldtlich mitzufuͤhren geſtat⸗

tet / was aber daruͤber , muß Pfund vor Pfund

jedoch nur nach dem 100 bezalt werden .

2. Jeder Paſſagier hat auf ſeine mit ſich fuͤhrende

Bagage unterwegs ſelbſt Obſicht zu haben , al

wofuͤr man nicht reſponſable ſeyn kann .
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U

Vor dasjenige hingegen , was zum Verſenden
ge.

aufgegeben , und deſſen Werth aufrichtig ange —

zeigt wird , haftet man abſeiten der Poſt , und

erſezet den Werth , dafern durch Schuld der

Poſtbedienten wider Verhoffen was verloren

gehen wuͤrde.

4. Hingegen ſteht man dafuͤr nicht laͤnger gut

als 3 Monat Zeit .

Groſſe und lange , doch leichte Pagueter wer⸗

den nicht nach dem Gewicht ſondern nach

Proportion tarirt .

Kraft neueſter Uiber⸗

einkunft wird in den Badi⸗

ſchen Landen auf dieſen Un⸗

terſchied keine Ruͤkſicht ge⸗

Rommen werden .

6. Weilen das Silbergeld eine gröſſere Beſchwe⸗

rung als das Gold ausmnacht , ſo wird nach ad⸗

venant vor eine ſtarke iſs Gewicht laufende Re⸗

miſe zwar ein mehrerls als dahier angeſezt ,

doch gelindes Porto genommen werden .

7. Das Crinkgeld vor die Poſtillons iſt vor jede

Perſon 4kr . auf einer ſinfachen und 6 kr. auf

ein und einer halben Station , den Conduk⸗

teurs aber , wo deren ſich bei den Poſtwaͤgen

befinden , ſeynd die Paſſagiers ein Drinkgeld zu

geben , keineswegs ſchuldig .

. .
Anmerkunsg :

Dieſe Tabelle zu verſtehen , miß man die Tabelle uͤber

das ſchwere Gewicht , woraus man ſehen kann , wie viel

das Porto von 100 und mehr Piunden koſte , zu Huͤlfe

nehmen . Wann man hiergus erſehen , was 100 Pfunde

koſten , ſo rechnet man von hitten an ſo : wann 100

Pfunde koſten ſo und ſo viel ,ſo koſten 14 3˙ U.

99 Pfunde ſo und ſo vjel .

ſ. fort bis
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